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1.4. Für den Umtausch von Reisezahlungsmitteln an Rei
sende der DDR wird folgendes geregelt:
Der Umtausch erfolgt- ausschließlich gegen Vorlage des 
Personalausweises für Bürger der DDR bzw. des „Sozial- 
versicherungs- und Impfausweises“ bei Kindern bis 
14 Jahren.
Nur die Filialen der Staatsbank der DDR nehmen die 
Ausstattung mit Reisezahlungsmitteln vor bei Vorlage 
von Ersatzausweisen infolge Verlust des Personalauswei
ses bzw. des „ Sozial versicherungs- und Impfausweises“. 
Von den beauftragten Umtauschstellen beider Seiten wird 
die Höhe der vorgenommenen DM-Ausstattung unter An
gabe der Banken-Kenn-Nummer bzw. des Poststempels 
und des Datums des Umtausches in die oben genannte*!' 
Dokumente eingetragen. Dazu wird grundsätzlich der In
nendeckel der Rückseite dieser Dokumente benutzt.
Die Auszahlungsstellen werden von jeder Seite selbstän
dig festgelegt.
Die Auszahlung der Reisezahlungsmittel für die berech
tigten Bürger erfolgt gebührenfrei.

2. *

2.1. Die Staatsbank der DDR führt für die Deutsche Bundes
bank ein Konto in Mark der DDR für beiderseits inter
essierende Projekte der Infrastruktur der Deutschen De
mokratischen Republik, insbesondere in den Bereichen 
Verkehr, einschließlich Ausbau von Transitstrecken und 
Übergängen, Tourismus und Stadtsanierung mit der Be
zeichnung Projektfonds. '.

2.2. Das Konto wird auf Guthabenbasis zins- und gebühren
frei geführt

2.3. Beide Banken stellen sicher, daß die aus dem Umtausch 
von Reisezahlungsmitteln gemäß der Regierungsverein
barung eingenommenen Beträge in Mark der DDR diesem 
Konto gutgeschrieben werden. Die Deutsche Bundesbank 
wird mit der Staatsbank der DDR ein Verfahren abstim
men, wie die in der Bundesrepublik Deutschland einge
zahlten Mark der DDR bei der Staatsbank der DDR ein
gezahlt werden.

2.4. Verfügungen über das Konto werden die Deutsche Bun
desbank und die Staatsbank def DDR zulassen, sofern die 
Regierungen beider Staaten über die Verwendung der 
Mittel Einigung erzielt haben und die Regierung der Bun
desrepublik Deutschland eine entsprechende Bestätigung 
abgegeben hat ' ...
Die Unterschriften der Verfügungsberechtigten der Deut- . 
sehen Bundesbank über das Konto werden bei der Staats
bank der DDR hinterlegt. ‘ ■■■• . ..

3. '
3.1. Über den -Umtausch von Reisezahlungsmitteln' bei den 

Auszahlungsstellen werden Belege erstellt, die von den 
zur Prüfung beauftrhgten staatlichen Stellen geprüft wer
den können. Die Deutsche Bundesbank ist bereit, die ihr 
von den Auszahlungsstellen in der Bundesrepublik 
Deutschland eingereichten Umtauschbelege der Staats
bank der DDR für Kontrollzwecke unter der Vorausset
zung zu überlassen, daß Stellen der Bundesrepublik 
Deutschland eine Prüfung aller Belege in der Deutschen 
Demokratischen Republik möglich ist Nähere Einzelhei
ten über die Prüfung regeln die Piüfungsbehörden bei
der Staaten gemeinsam.

3.2. Beide Seiten verpflichten sich, alle für eine ordnungsge
mäße Abwicklung notwendige Informationen auszutau
schen. . '

3.3. Die Bankenvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in. 
Kraft. Ihre Geltungsdauer entspricht der Geltungsdauer 
der Regierungsvereinbarung vom 5.12.1989. Eide Ände
rung oder Ergänzung bleibt-für den Fall Vorbehalten, 
daß die Regierungsvereinbarung geändert.wird oder aus 
anderen Gründen eine Revision erforderlich wird.
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